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Anforderungen des Naturschutzes sollen bereits bei der Planung durch die Minimierung von Flächenbedarf und
versiegelten Flächen, die Verwendung von recyclingfähigem Material sowie die Minimierung von Abfällen beim
Rückbau des Bohrplatzes, berücksichtigt werden.

Arbeitssicherheitlichen  Erfordernissen  ist  durch  die  Schaffung  von  sicheren  Lauf-  und  Verkehrsflächen  zu
entsprechen.  Bei  der  Gestaltung  des  Bohrplatzes  ist  sicherzustellen,  dass  neben  der  Zu-/Abfahrt  durch  die
Schaffung von Flucht- und Rettungswegen (siehe auch Brandschutzplan) jeder Punkt auf dem Bohrplatz zugänglich
ist.

Weitergehende  Anforderungen,  die  sich  u.a.  aus  baustatischen  Gründen  (z.B.  Bohranlagenfundamente  sowie
Fundamente für Hochtanks und Spülungspumpen) oder für die Auslegung der mit Maschinen und LKW’s befahrenen
Flächen hinsichtlich ihrer Beanspruchung ergeben können, werden in diesem Leitfaden nicht berücksichtigt.

Bei  der  Durchführung  von  Bohrungen  fallen  auf  dem  Bohrplatz  neben  Bohrgut  und  Spü-lungsrückständen
verschiedene  Arten  von  Flüssigkeiten  an.  Aus  Gründen  des  Umweltschutzes  und  insbesondere  des
Gewässerschutzes werden Bohrplätze so angelegt, dass keine wassergefährdenden Flüssigkeiten in den Boden
gelangen können. Des Weiteren werden Flüssigkeiten so weit wie möglich voneinander getrennt und entsorgt.

Quelle: https://www.bveg.de/umwelt-sicherheit/technische-regeln/weg-leitfaden-gestaltung-des-bohrplatzes/
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